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dem Parkplatz vor der Turnhalle in C. geparkten Motorrades 
festgestellt und unverzüglich bei der Volkspolizei Anzeige 
erstattet. Dazu sei er auf die Benutzung eines Taxis angewie
sen gewesen, wofür Kosten von 27,50 M entstanden seien. 
Während der Taxifahrt habe er Ausschau nach dem Motor
rad gehalten. Am nächsten Tag habe er mit dem Pkw seines 
Vaters im Stadtgebiet von C. und in unmittelbarer Umgebung 
der Stadt nach dem Motorrad gesucht, dieses schließlich ent
deckt und auf diese Weise die Ergreifung des Täters veran
laßt. Hierfür seien ihm Aufwendungen in Höhe von 75 M ent
standen. Der Verklagte habe mit dem Motorrad ungefähr eine 
Strecke von 200 km zurückgelegt, wodurch ein Schaden von 
30 M entstanden sei, da nicht nur der verbrauchte Treibstoff 
zu berücksichtigen sei, sondern auch die Abnutzung des Fahr
zeugs.

Das Bezirksgericht hat die als Berufung zu behandelnde 
Beschwerde als offensichtlich unbegründet abgewiesen und 
dem Kläger die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt. 
Zur Begründung hat es u. a. ausgeführt: Für den Kläger habe 
nach Erstattung der Anzeige bei der Volkspolizei keine Ver
anlassung bestanden, eigene Aktivitäten zur Suche des Mo
torrades zu entfalten. Es handele sich hierbei auch nicht um 
Aufwendungen zur Verringerung oder Beseitigung des Scha
dens.

Gegen den Beschluß des Bezirksgerichts richtet sich der 
Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Gerichts, der 
Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Zunächst ist dem Bezirksgericht darin zuzustimmen, daß 
sich der Umfang des Schadenersatzes nach § 336 Abs. 1 ZGB 
bestimmt und daß Aufwendungen zur Verringerung oder 
Beseitigung des Schadens als materieller Nachteil dem Ge
schädigten vom Schädiger zu ersetzen sind. Allerdings hat 
das Bezirksgericht diese Bestimmung unrichtig angewandt.

Die zivilrechtlichen Regelungen zum Schutz vor Scha
denszufügung und zur Wiedergutmachung von Schäden sind 
in erster Linie auf die Abwehr von Gefahren und die Ver
hütung von Schäden gerichtet, wobei die vorbeugende vor 
der ausgleichenden Funktion den Vorrang hat (§§ 4, 323 ZGB). 
Dem Bezirksgericht ist daher nicht zu folgen, wenn es aus
führt, der Kläger habe nach Erstattung der Anzeige bei der 
Volkspolizei generell keine weitere Veranlassung gehabt, die 
Suche nach dem abhanden gekommenen Motorrad (Zeitwert 
etwa 2 500 M) fortzusetzen. Die Anstrengungen des Klägers 
unmittelbar nach Feststellung des Verlusts seines Motorra
des und nach der sofortigen Erstattung der Anzeige waren 
darauf gerichtet, sein Eigentum wiederzuerlangen und die 
Tätigkeit der Volkspolizei wirksam zu unterstützen. Letztlich 
trugen die Hinweise des Klägers zur Ergreifung des Ver
klagten entscheidend bei. Diese sofortige Aufnahme der 
Suche nach dem Motorrad diente der Verringerung des Scha
dens.

Aus § 336 Abs. 1 Satz 2 ZGB folgt, daß dem Geschädigten 
grundsätzlich auch jene Aufwendungen zu ersetzen sind, die 
daraus resultieren, daß dieser unmittelbar nach dem Scha
densereignis vertretbare Bemühungen unternimmt, die zur 
Verringerung oder Beseitigung eines Schadens beitragen kön
nen. Davon sind angemessene Taxi-Kosten nicht ausgeschlos
sen. Entgegen der vom Verklagten im Kassationsverfahren 
vorgetragenen Auffassung kann dem Kläger keinesfalls vor
geworfen werden, daß er anstelle der mit einem Pkw unter
nommenen Suchfahrten in der näheren Umgebung des Tat
ortes und weiterer vermuteter Abstellorte nicht mit öffent
lichen Verkehrsmitteln zielgerichtet zum Parkplatz am Bahn
hof C. gefahren ist, wo das Motorrad wiedergefunden wurde. 
Der Kläger war ja gerade im Ungewissen, ob und wo der 
Verklagte das Motorrad abgestellt hatte, und daher auch zu 
kostenmäßig angemessenen Suchfahrten berechtigt.

Auf den Kassationsantrag war daher der Beschluß des Be
zirksgerichts wegen Verletzung der §§ 4, 323, 336 Abs. 1 ZGB 
aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das 
Bezirksgericht zurückzuverweisen.

Das Bezirksgericht wird, ausgehend von den gegebenen 
Hinweisen, über die Höhe der mit der Berufung geltend ge
machten Ansprüche erneut zu befinden haben. Dabei sind 
auch Feststellungen dazu zu treffen, welche Aufwendungen 
dem Kläger für die Benutzung des Pkw seines Vaters tat
sächlich entstanden sind.

Hinsichtlich der Koetenentscheidung ist zu beachten, daß 
im allgemeinen dem Schädiger auch dann alle Kosten des 
Verfahrens aufzuerlegen sind, wenn das Gericht von der be
antragten Höhe des Schadenersatzes abweicht (vgl. OG, Ur
teil vom 28. November 1978 - 2 OZK 41/78 - NJ 1979, Heft 4,
S. 189).

§ 240 Abs. 3 ZGB; §§ 9 Abs. 2,16 Abs. 2 SparverkehrsAO.
Die Eintragung eines zweiten Sparers in einen Sparkonto- 
(Spargirokonto-) vertrag dient vorwiegend dazu, Verfügun
gen über die Spareinlage im Verkehr mit den Geld- und 
Kreditinstituten zu erleichtern. Soll der zweite Sparer Eigen
tümer der Spareinlage bzw. eines Teils davon werden, muß 
der erste Sparer eine entsprechende schriftliche Abtretungs
erklärung abgeben.
BG Neubrandenburg, Urteil vom 2. November 1984 — 
BZB 32/84.

Am 24. November 1983 1st Herr K. verstorben. Er war mit 
der Klägerin in zweiter Ehe verheiratet. Die Verklagte ist 
die Tochter des Verstorbenen aus erster Ehe. Die Prozeß
parteien sind gesetzliche Erben zu gleichen Teilen.

Bereits vor der Eheschließung mit der Klägerin hatte der 
Verstorbene ein Sparkonto. Am 1. Dezember 1982 wurde auf 
seinen Antrag ohne Wissen der Klägerin die Verklagte als 
zweiter Sparer in den Sparkontovertrag eingetragen. Dazu 
wurde ein Formular „Antrag auf Änderung“ benutzt, und der 
Verklagten wurde das Sparbuch von Herrn K. ausgehändigt.

In der Folgezeit hat Herr K. das Sparbuch zweimal von 
der Verklagten herausverlangt und Abhebungen für Ge
schenke für die Kinder der Verklagten und für den Kauf 
einer Waschmaschine für den gemeinsamen Haushalt mit der 
Klägerin getätigt. Das erste Mal wurde das Sparbuch der Ver
klagten zurüdegegeben. Nach der zw eiten Abhebung hat der 
Verstorbene das Sparbuch behalten.

Die Prozeßparteien streiten darüber, ob dadurch, daß der 
Verstorbene die Verklagte als zweiten Sparer in den Spar
kontovertrag eintragen ließ, dieser das Sparkonto zu Eigentum 
(bzw. zu teilweisem Eigentum) übertragen worden ist.

Nach Auffassung der Klägerin steht ihr ein familienrecht
licher Anspruch auf die Hälfte des auf dem Sparkonto be
findlichen Guthabens zu, während die andere Hälfte zum 
Nachlaß gehöre und nach erbrechtlichen Bestimmungen zu 
verteilen sei. Sie hat beantragt, die Verklagte zur Zahlung 
einer entsprechenden Geldsumme zu verurteilen.

Die Verklagte hat Klageabweisung beantragt, weil sie 
durch die Änderung des Kontovertrags mit ihrem Vater zu 
gleichen Teilen Gläubigerin und Eigentümerin des Spargut
habens geworden sei. Nach dem Tode ihres Vaters sei das ge
samte Sparguthaben in ihr Eigentum übergegangen.

Das Kreisgericht hat dem Antrag der Klägerin entspro
chen. Es ist dabei davon ausgegangen, daß das Guthaben auf 
dem Sparkonto während des Bestehens der Ehe der Klägerin 
mit dem Verstorbenen erspart wurde und somit gemäß § 13 
Abs. 1 FGB gemeinschaftliches Eigentum darstelle. Durch die 
Eintragung der Verklagten als zweiten Sparer sei keine wirk
same Abtretung der Rechte aus der Spareinlage auf die Ver
klagte erfolgt.

Die von der Verklagten gegen dieses Urteil eingelegte Be
rufung hatte keinen Erfolg.

Aus der Begründung:
In diesem Rechtsstreit war die Rechtsfrage zu klären, ob 
durch eine Änderung des Sparkontovertrags dahingehend, 
daß ein weiterer Sparer eingetragen wird, rechtswirksam 
die Spareinlage ganz oder teilweise auf diesen übertragen 
(abgetreten) wird. Nach Auffassung des Kreisgerichts be
wirkt die Eintragung eines weiteren Sparers nach § 2 Abs. 2 
der АО über den Sparverkehr bei den Geld- und Kreditin
stituten der DDR vom 28. Oktober 1975 (GBl. I Nr. 43 S. 705), 
daß dieser im Rechtsverhältnis zur Sparkasse über die Spar
einlage voll verfügungsbefugt ist und für Verpflichtungen 
aus dem Sparkonto voll in Anspruch genommen werden kann. 
Das Eigentum an der Spareinlage bleibe dadurch unberührt.

Der Senat folgt dieser Rechtsauffassung. Die angeführte 
АО regelt vorrangig die Rechtsbeziehungen zwischen Geld- 
und Kreditinstituten sowie Bürgern, die dort Spar- bzw. 
Spargirokonten einrichten und unterhalten.


